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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

04.05.1934 

Geschäftszahl 

0255/34 

Rechtssatz 

Die Behörde handelt nicht im Sinne des Gesetzes, wenn sie von dem ihr im § 129 Abs. 4 der BO für Wien 
hinsichtlich der Auswahl der zu treffenden Sicherungsmaßnahmen eingeräumten Ermessen in der Weise 
Gebrauch macht, dass sie ohne Notwendigkeit die für den Betroffenen härtere, von diesem etwa wegen der 
dadurch verursachten grösseren wirtschaftlichen Nachteile abgelehnte Maßregel wirtschaftlichen Nachteile 
abgelehnte Maßregel wählt. (Hinweis auf 4.1.1923, Budw. Slg. 13204/A) 

Beachte 

Siehe: 
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